
«Ln - er Behufs - er Wahl - er Abgeor - neten zur eonstituirenden Neichsverfammlung
erlassenen Kun- machung vom 7. - . M . wurde sür die Urwähler in den zwei Wahlbezir
ken in - er Stadt , - ann für jene in - en Vorstadt -Wahlbezirken Leopoldstadt, Noffau,
Erdberg , Landstraße, Wieden und Matzleinsdorf der 13 . und 14 . - . M ., für die Ur¬
wähler in allen übrigen Wahlbezirken aber der 1 , und 10 - . M . und zwar an allen
diesen Tagen von 8 bis 12 Uhr Vormittags und von 3 bis 7 Uhr Nachmittags zur Ein¬
tragung in das Wähler -Verzeichniß bestimmt, und unter Einem festgefetzt , - aß die
Wahl der Wahlmänner in - en ersten 8 Wahlbezirken am IS . d. M . , die Wahl - er
Wahlmänner in allen übrigen 7 Wahlbezirken aber am 20 . - . M . von S bis 12 Uhr
Vormittags und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags Statt finden werden.

Um allen dießfälligen Anständen zu begegnen , wird auf obige Präelustvfrist wie¬
derholt und mit dem Beisatze aufmerksam gemacht, - aß nach Ablauf - er bezeichneten
Stunden weder ein Urwähler mehr eingeschrieben noch ein Wähler mehr zur Ab¬
stimmung! zugelasfen werden kann.

Vom MMrsle uni! ^ Miiiili '-ViiMlliiM iler Milt
Wien am 11 . Juni 1848.
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